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An die 
Gremien,  
Gruppierungen, Vereine + Verbände,  
Mitarbeitenden und alle  
Gemeindemitglieder 
unserer Kirchengemeinde 
 
 
 
Informationen zu aktuellen Regelungen und Maßnahmen  
 Neue Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) gültig seit dem 28. Mai 2021  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gremienvertreter, 
liebe Verantwortliche der Gruppierungen,  
Vereine und Verbände in unserer Kirchengemeinde,  
liebe Mitarbeitende,  
liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde,  
 

 
am 28. Mai 2021 ist die neue Coronaschutzverordnung in Kraft getreten, die weitere Möglichkeiten 

und Lockerungen für unsere Kirchengemeinde und die Nutzung unserer Einrichtungen eröffnet.  
Es ist erfreulich, dass die Infektionszahlen sinken und die Inzidenzwerte sich rückläufig entwickeln 

und es bleibt zu hoffen, dass diese positive Entwicklung anhält und wir alle weiterhin unseren Beitrag 
dazu leisten!  

Von daher werden wir in unserer Kirchengemeinde zunächst mit weiteren Lockerungen zurückhal-
tend umgehen und schrittweise eine Perspektive für weitere Möglichkeiten geben. Vorausgesetzt, die 
positive Entwicklung der Pandemie setzt sich fort! 
 
Zunächst eine aktuelle Information zum Fronleichnamsfest:  

Um 10.00 Uhr feiern wir Freiluftgottesdienste im Park des Marienstiftes und auf dem Schützenplatz 
in Menzelen-Ost. Die angekündigte Datenerfassung entfällt! Eine Rückverfolgbarkeit für Freiluft-
gottesdienste ist gestern aufgehoben worden!  

Bei schlechtem Wetter werden wir die Gottesdienste in den Kirchen feiern. Hier wiederum ist eine 
Datenerfassung (Zettel oder auch Corona Warn App) erforderlich.  
 
Hier nun die Informationen zu weiteren Maßnahmen 
 

- Für die Feier der Gottesdienste in den Kirchen werden die bislang geltenden Regelungen fort-
geführt. Neu ist die Möglichkeit der digitalen Datenerfassung über die Corona Warn-App  
(s. Schreiben vom 26.05.21)  

- Ab dem 07.06.2021 nehmen unsere Kindertageseinrichtungen den Regelbetrieb wieder auf.  
 

Bis zum Ende der Sommerferien gelten folgende Regelungen:  
 

- Die Pfarrheime stehen nur für dringend erforderliche Sitzungen und Zusammenkünfte zur 
Verfügung. Die entsprechenden Vorgaben (Personenbegrenzung / Testnachweis/ Rückverfolg-
barkeit / …) müssen von den Verantwortlichen der Gruppierung umgesetzt und deren Beach-
tung kontrolliert werden. Entsprechende Belegungen der Pfarrheime sind mit dem Pfarrbüro 
abzustimmen.  
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- Musikunterricht der Instrumentalgruppen (Einzelunterricht / Kleingruppen) ist weiterhin 
möglich.  

- Chorproben der Kirchenchöre sind unter freiem Himmel mit negativem Testergebnis möglich.  
- Die Büchereien sind geöffnet.  
- Führungen in den Kirchen (200 Jahre St. Peter / Wallfahrtskirche St. Mariä Himmelfahrt) sind 

entsprechend der jeweiligen Inzidenzstufen möglich. (Stufe 1: 20 Personen / Stufe 2: 10 Perso-
nen). Eine Rückverfolgbarkeit muss sichergestellt werden.  

 

Nach den Sommerferien (Stand heute) ist geplant:  
 

- Die Pfarrheime können für alle Gruppierungen unter Beachtung der entsprechenden Regelun-
gen genutzt werden. Eine gastronomische Bewirtung (Kaffee/Kuchen/Frühstück) wird nicht 
angeboten. Zur Information und besseren Übersicht ist diesem Schreiben auch die aktuelle 
Personenbegrenzung für unsere Einrichtungen beigefügt.  

- Die Jugendgruppen (Messdiener/Pfadfinder) können entsprechend der Vorgaben ihre Grup-
penstunden wieder stattfinden lassen.  

- Die Chorproben können wieder in den Innenräumen (zunächst in den Kirchen) durchgeführt 
werden. Entsprechende Vorgaben und Regelungen sind von den Verantwortlichen umzusetzen 
(s. a. www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw). 

- Messdiener werden wieder in den Gottesdiensten eingesetzt.  
 

Mit diesem schrittweisen Vorgehen geben wir allen die Möglichkeit, sich auf die Öffnungen und Lo-
ckerungen einzustellen und zu planen. Auch für die Mitarbeitenden der Kirchengemeinde ist es eine 
Hilfestellung, sich auf einen anlaufenden „Normalbetrieb“ nach den Sommerferien vorzubereiten. 
Schließlich ist seit über einem Jahr die Nutzung unserer Pfarrheime nicht möglich gewesen.  

 
In der Hoffnung und Vorfreude, dass die positive Entwicklung der sinkenden Infektionszahlen anhält, 

und auf die dann zu erwartenden Lockerungen und Möglichkeiten verbleibe ich auch im Namen der 
Mitglieder des Arbeitsgremiums Covid-19 und des Seelsorgeteams  
 
mit freundlichem Gruß  

 
 
 

Dietmar Heshe 
Ltd. Pfarrer – Supervisor (M.A.) 
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